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Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit hat am 24. April 2015 die interessierten 
Kreise eingeladen, im Zusammenhang mit der Pa.Iv. 11.418 zu einem Vorentwurf zur Änderung 
des Krankenversicherungsgesetzes Stellung zu beziehen. Gerne nimmt der Spitex Verband 
Schweiz diese Möglichkeit wahr.  

Als nationaler Dachverband der Schweizer Non-Profit-Spitex vertreten wir die Interessen der 
Spitex-Verbände aller Kantone und der nahezu 600 lokalen gemeinnützigen Spitex-
Organisationen. Diese beschäftigen rund 33‘500 Mitarbeitende. 180‘000 Personen werden von 
der gemeinnützigen Spitex zu Hause gepflegt und 111‘000 Personen bei der Alltagsbewältigung 
unterstützt. 

1 Generelle Bemerkung 
Der Spitex Verband Schweiz unterstützt das Anliegen der Pa.Iv. 11.418, dass Leistungen von 
Pflegefachpersonen, die dem eigenständigen Bereich der Pflege zuzuordnen sind, ohne ärztli-
che Verordnung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zu vergüten sind. 
Die entsprechenden Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes schaffen nicht neue 
Kompetenzen für Pflegefachpersonen, sondern passen deren Abgeltung durch die OKP an die 
bereits heute gewährten Kompetenzen an.  

2 Stellungnahme zu einzelnen Artikeln 
Art. 25 Abs. 2 Bst. a 

Wir unterstützen sowohl die Präzisierung „…sowie die Pflegeleistungen, die im Rahmen einer 
stationären Behandlung durchgeführt werden“ als auch das Einfügen der Ziffer 2bis Pflegefach-
personen. 

Art. 25a Abs. 1 
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Wir fordern folgende Präzisierung:  

b. von einer Pflegefachperson oder von einer Organisation, die Pflegefachpersonen beschäftigt, 
ohne Anordnung oder Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin erbracht werden. 

Der Skill- und Grade-Mix bei Spitex muss entsprechend der heutigen Regelung im KVG möglich 
bleiben. So muss sichergestellt werden, dass beispielsweise Fachangestellte Gesundheit (FA-
GE) als Mitarbeitende von Spitex-Organisationen weiterhin im Rahmen ihrer Kompetenzen 
Pflegeverrichtungen erbringen dürfen.  

Art. 25a Abs. 2 

Wir unterstützen den Mehrheitsantrag nicht. Es ist stossend, wenn bei der Akut- und Über-
gangspflege (AÜP) Massnahmen der Grundpflege verordnet werden müssen, bei der „gewöhn-
lichen“ ambulanten Pflege dagegen nicht. Dies ändert sich unserer Meinung nach auch dann 
nicht, wenn die Grundpflege bei der AÜP von einer Pflegefachperson im Spital und nicht von 
der Spitalärztin verordnet wird. 

Wir regen an, dass die Spitalärztin die Massnahmen der Abklärung sowie der Untersuchung 
und der Behandlung verordnet. Für die restlichen Massnahmen – Beratung, Koordination und 
Grundpflege – sind keine Verordnung erforderlich. Sie sind eigenverantwortlich durch die ambu-
lanten Pflegefachpersonen respektive durch die Spitex-Organisationen mit zuständiger, verant-
wortlicher Pflegefachperson zu erbringen und von der OKP zu vergüten. 

Minderheitsantrag 

Wir lehnen den Minderheitsantrag mit der gleichen Argumentation wie oben ab.  

Art. 33 Abs. 1bis 

Weil wir die vorgeschlagene Änderung von 25a Abs. 2 nicht unterstützen, fordern wir hier die 
Streichung von lit. c. Ansonsten unterstützen wir die Formulierung dieser Bestimmung. 

Im weiteren fordern wir folgende Präzisierung: 

a. von Pflegefachpersonen oder von Organisationen, die Pflegefachpersonen beschäftigen, auf 
Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin erbracht werden; 
b. von Pflegefachpersonen oder von Organisationen, die Pflegefachpersonen beschäftigen, 
ohne Anordnung oder Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin erbracht werden; 

Art. 35 Abs. 2 Bst. dbis 

Wir unterstützen die Formulierung dieser Bestimmung. 

Art. 40a 

Wir lehnen diesen Minderheitenantrag ab. Es ist stossend, dass einzig für die Pflegefachperso-
nen der Kontrahierungszwang nicht gelten soll.  
Wir unterstützen aber, dass die Kantone die Kompetenz erhalten, die Zulassung der Pflege-
fachpersonen wie auch der Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause regeln. Dies 
hat der Bundesrat nach Art. 38 KVG in der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) zu 
definieren. 
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Sollte die SGK-NR am Art. 40a wie vorgeschlagen festhalten, müsste sichergestellt werden, 
dass Spitex-Organisationen, welche die Versorgungspflicht erfüllen, nicht unter die Aufhebung 
des Kontrahierungszwangs fallen. 

Art. 55a 

Wir unterstützen die Bestrebungen, den Kantonen die Kompetenz zu erteilen, den ambulanten 
Bereich zu steuern. Dies haben wir in unserer Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision KVG 
Steuerung betreffend des ambulanten Bereichs vom 10. Oktober 2014 festgehalten. 
Bei der ambulanten Pflege ist diese Kompetenz besonders wichtig, weil die Kantone die Restfi-
nanzierung tragen müssen. 
Wir unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen im Artikel 55a.   

Übergangsbestimmungen 

Wir unterstützen die Übergangsbestimmungen 

 

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anliegen und stehen Ihnen für Rückfragen gerne 
zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

Spitex Verband Schweiz 

Marianne Pfister Silvia Marti Lavanchy 
Zentralsekretärin  Politik/Grundlagen 
pfister@spitex.ch marti@spitex.ch 
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